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Entwurf eines . .. Gesetzes zur klarstellenden Ergänzung des Grundgesetzes 

Der Deutsche Bundestag hat mit Zustimmung des 
Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen; Arti-
kel 79 Abs. 2 des Grundgesetzes ist eingehalten: 

Artikel 1 

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1) wird zur Klarstel-
lung wie folgt ergänzt: 

Artikel 24 wird wie folgt ergänzt: 

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2 a) Streitkräfte des Bundes können unbeschadet 
des Artikels 87a eingesetzt werden 

1. bei friedenserhaltenden Maßnahmen gemäß 
einem Beschluß des Sicherheitsrates oder im Rah-
men von regionalen Abmachungen im Sinne der 
Charta der Vereinten Nationen, soweit ihnen die 
Bundesrepublik Deutschland angehört, 

2. bei friedensherstellenden Maßnahmen auf Grund 
der Kapitel VII und VIII der Charta der Vereinten 
Nationen gemäß einem Beschluß des Sicherheits-
rates, 

3. in Ausübung des Rechtes zur kollektiven Selbstver-
teidigung gemäß Artikel 51 der Charta der Verein-
ten Nationen gemeinsam mit anderen Staaten im 
Rahmen von Bündnissen und anderen regiona-
len Abmachungen, denen die Bundesrepublik 
Deutschland angehört. 

Diese Einsätze bedürfen in den Fä llen der Nummern 1 
und 2 der Zustimmung der Mehrheit, im Fall der 
Nummer 3 der Zustimmung von zwei Dritteln der 
Mitglieder des Bundestages." 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Bonn, den 13. Januar 1993 

Dr. Wolfgang Schäuble, Dr. Wolfgang Bötsch und Fraktion 
Dr. Hermann Otto Solms und Fraktion 

Die Begründung zu dem Gesetzentwurf (Drucksache 12/4135) folgt. 




